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Das Schaltjahr 1864 wird uns wieder überſchütten mit Maikäfern, die als Larve die Aecker des Landmanns und
der Fabrikanten mit ihren Früchten zur Vollkommenheit ausgebildet haben.

Trotz des mühſamen Suchens in den Aeckern von Menſchen und Krähen und Raben und Dohlen iſt wenig zu
deren Vertilgung geleiſtet.

Als Maikäfer werden ſie erſcheinen, wenn die warme Witterung es ihnen geſtattet ſo ſtark iſt ihr Verlangen nach
Oben, daß ſie die ſtärkſte Erdkrüſte, die feſteſten Wege durchbrechen (Fußwege in dem Garten, wo die Löcher ſichtbar), um
ihre Nahrung auf Bäumen zu ſuchen, als da ſind Eichen, Pappeln, Pflaumen, Süßkirſchen u. ſ. w.

Jhr Leben auf den Bäumen iſt kurz, ihre Freßſucht groß, ihre Ausbildung ſchnell, ihre Begattung ſogleich, und die
Ausbildung der Eier des Weibchens bei günſtiger Witterung ſchon nach 3 6 Tagen.

Sobald die Eier des Weibchens reif ſind, verlaſſen ſie die Oberfläche und gehen in die Erde, legen ihre Eier, 17
bis 30, und ſterben ab.

Was zurückbleibt, ſind die Männchen die noch im Juni ſchwach und matt an Bäumen zu finden ſind.
Nicht immer iſt ihnen das Wetter ganz günſtig. Es erſcheint nur ein Theil und die übrigen werden durch ein-

etretene ſchlechte Witterung zurückgehalten.
Bei beſſerm Wetter erſcheint der Reſt oft ſtärker als im Anfange, wie im Jahre 1862, wogegen im Jahre 1860

bei günſtiger warmer Witterung in drei Tagen alles zum Vorſchein kam. Die Witterung blieb in dem Jahre gut und die.
Befruchtung des Weibchens war vollſtändig ohne jedes Hinderniß von Seiten der Witterung.

Die da gelegte Brut werden wir dieſes Jahr als Maikäfer zu Geſicht bekommen.
Wie können wir die Felder ſchützen Das Reſultat iſt freilich erſt vollkommen im Jahre 1868 zu ſehen.
Die einfache Antwort iſt darauf, daß wir die Weibchen vertilgen, ehe ſie wieder ihre Eier in die Erde legen. Das

iſt der vollkommenſte Schutz für das Jahr 1868.
Von den Fabrikanten iſt viel Geld ausgegeben, ſie haben den Scheffel mit 10 Sgr. bezahlt, macht für den Wispel.

8 Thlr. (Mein Gewährsmann ſagt für 3 Wispel gut, macht 24 Thlr., die für 12 Thlr. zu haben ſind.)
Ehe ſich die Leute durch dieſen Gewinn locken laſſen, vergehen die beſten Tage des Fangens; ſolche Leute ſuchen

heuke, morgen und übermorgen verzehren ſie den Gewinnſt des erſten Tages, oder finden andre Arbeit unterdeſſen iſt ein
großer Theil der Weibchen von den Bäumen verſchwunden und die Erde nimmt ihre Brut auf.

Daß der Ankauf nicht das richtige Mittel der Vertilgung iſt, wird einleuchten.
Darum allgemeiner Krieg aller Ortſchaften gegen dieſes Ungeziefer, einer oder wenige vermögen nichts zu leiſten.

Was jede Ortſchaft ungeſtört aufkommen läßt, das erhalten ihre Aecker in der Brut wieder. Das Weibchen ſucht den näch
ſten paſſenden Ort zur Eierlegung, wie überhaupt der Maikäfer, wenn er ſich aus dem Engerling umgewandelt, den nächſten
Ort zu ſeiner Ernährung wählt (nicht viel über eine Stunde Weges). Was jede Ortſchaft thut, thut ſie zu ihrem eiz-
nen Wohle.

Wo Krieg geführt wird, dazu gehören Vorbereitungen. Der Feind muß uns gerüſtet finden, dann können wir ihn
ſchlagen wenn der Feind, die Maikäfer, am Abend erſcheint, ſind wir am künftigen Morgen frühzeitig da, und rütteln ihn
in ſeinem Verdauungsſchläf und ſammeln ihn in Fäſſern, Kübeln, Kiſten, Eimern u. ſ. w. (Säcke durchbohren mehrere),
über die Laken, Säcke gebreitet liegen. Das Tödten an Ort und Stelle iſt mühſam und erfordert viel Zeit, heiße Waſſer-
dämpfe c. zerſtören in kurzer Zeit große Maſſen.

Wie die todten Maifäfer zu verbrauchen ſind iſt viel geſchrieben Gruben voll Maikäfer mit Kalk vermiſcht und
mit Erde überſchüttet giebt dunghaften Guano. (Maikäferbouillon hat den Leuten nicht munden wollen.)

Worin beſtehen die Waffen, um den Feind zu ſchlagen A.
Lange Kiefernſtangen mit angenagelten und gut befeſtigten Haken zum Schütteln der Bäume.

2) Große Wagenpläne und Laken zum Halten oder Legen über Grasflecken und Beete, die man ſchützen will.
3) Beſen zum Zuſammenfegen auf graden Skraßen und Wegen. g
4) Die oben erwähnten Behälter zum Aufnehmen der Maikäfer und, wenn die Maſſen zu groß,
5) ein Wagen mit großen Fäſſern, um ſie dahin zu führen, wo ihre Tödtung geſchieht. e

Mein Gewährsmann hat fünf Jahre eine Süßkirſchenplantage gemaikäfert, die ſonſt nie trug, weil die Maikäfer
nicht bloß Blätter, ſondern auch Früchte fraßen. Selbſt die gebliebenen Früchte tauchten nichts, weil die Blätter fehlten.
Der Gewinn beim Maikäfern war um das Doppelte, ja ſogar Fünffache größer als die Ausgabe, die in einer Stadt wie
Magdeburg, wo Arbeitskräfte in der Zeit theuer ſind, nicht unbedeutend ſind. g.

Nar nöch einige Worte über bepflanzte Wege, wo der Eigenthümer kein Intereſſe hat, daß die Maikäfer ſie ab
freſſen, wie das bei Pappeln der Fall, oder wo der Beſitzer von großen Plantagen ſolcher Bäume, die den Maikäfer be
ſonders nach ſich ziehen, wie Pflaumen, Kirſchen (weniger Apfel- und Birnbäume), nicht allein im Stande iſt, ſchnell die
Bäume von Maifkäfern zu befreien. Dahin ſchickt ihr Beſitzer von den Azckern in der Nähe eure Leute und Wagen und helft,
von dieſer Hülfe habt ihr Nutzen für eure Aecker, nicht der Beſitzer der Plantage allein.

Mein Gewährsmann ſpricht aus Erfahrung. er ſtellte 4 bis 5 Leute, die an Ort und Stelle die Thiere tödteten
mit Hacken und Stampfen, was auch Zeit erfordert, die Arbeiter zeigten den Zeitverluſt bei der d rang Laſſen Sie uns
die Käfer in Säcken ſammeln und verkaufen, damit zogen ſie zu den Fabrikanten und ließen ſich die Arbeit noch einmal
bezahlen. Noch mehr andre kamen, ſammelten die getödteten Maikäfer und trugen ſie zu den Fabrikanten und ließen ſich
auch dieſe bezahlen. Ein Beweis mehr dafür, daß der Aufkauf ein ſchwaches Schutzmittel iſt.
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Bei großen Maſſen von Käfern laſſen ſich die Dohlen, Krähen und Raben nicht ſehen, ſie ſchmauſen in den Wäl
dern und Gebüſchen viel ungeſtörter und reinigen dieſe.

Was aber Krähen, Dohlen u. ſ. w. vermögen, ſah mein Gewährsmann, das Jahr weiß er nicht mehr, wo eswenig Maikäfer gab, die Plantage aber genug hatte; da waren die Krahe ſchaaren früher aufgeſtanden als der Beſitzer, ſie
waren von Baum zu Baum geflogen und unter den Bäumen lagen die Schilder als Zeichen ihrer Thätigkeit und ver zu

den Wäldern ging ihr Flug ohne klingenden Dank für ihre Arbeit.
Das „Familienjournal“ erließ vor einiger Zeit folgenden Aufruf:
Eine große Maſſe Maifkäfer ſind für das kommende Frühjahr von den Naturforſchern angekündigt.

Auf alſo, Jhr Stadt und Landleute, Jhr Krähen, Spatzen, Dohlen, zwei und vierbeinigen Üngeziefervertilger,
mobiliſirt bei Zeiten Eure Heerſchaaren und rückt gegen die Einquartirung der gefräßigen Käfer vor! Kein Pardon für den
kleinen, aber mächtigen gepanzerten Vielfraß, der Eure Felder und Wälder, Eure Obſtgärten und öffentlichen Parks verheert
und verzehrt. Sein Vernichtungskampf iſt ein heiliger Kampf, den der Lenz mit luſtigem Wachsthum ſegnen wird!

Um Aufnahme dieſes Artikels wird in allen Blättern, deren Intereſſe es erheiſcht, gebeten.
Indem ich vorſtehenden in Nr. 17 der Blätter für Handel, Gewerbe und ſociales Leben enthaltenen Artikel hier

durch noch beſonders zur öffentlichen Kenntniß bringe, mache ich die Gutsherrſchaften, Gemeindevorſtände und Grundbeſitzer
wiederholt auf die Polizei Verordnung der Königlichen Regierung vom 8. April 1862 (Amtsblatt Seite 127) aufmerkſam
und bemerke gleichzeitig, daß es ſich empfehlen würde, die Schulkinder in ihren Freiſtunden zum Schütteln und Einſammeln
der Maikäfer zu verwenden.

Merſeburg, den 2. Mai 1864. Der Königliche Landrath Weidlich.
Jn Folge der in der Stadt Merſeburg eingetretenen Pocken Epidemie ſehe ich mich veranlaßt, die Ortsbehörden

und Magiſträte des Kreiſes hierdurch anzuweiſen, für die Beſchleunigung der diesjährigen Jmpfung Sorge zu tragen.
Merſeburg, den 4. Mai 1864. Der Königliche Landrath Weidlich.

Sämmtliche Ortsbehörden des Kreiſes werden hierdurch aufgefordert, die Klaſſen und Gewerbeſteuer- Zu und
Abgangsliſten für das I. Semeſter d. J. und zwar erſtere in d letztere dagegen in zweifachen Exemplaren unfehlbar bis

um 6. Juni C.bei Vermeidung der Abholung durch expreſſe Boten We Koſten der Säumigen an mich einzureichen.

Bei Aufſtellung der KlaſſenſteuerMutationsliſten iſt die auf den Formularen vorgedruckte Jnſtruction, ſowie na
mentlich die im 31. Stücke des Kreisblatts vom Jahre 1857 abgedruckte Verordnung der hieſigen Königlichen Regierung
vom 12. März deſſelben Jahres genau zu beachten, und ſind ſämmtliche Abgänge durch Abgangsbeläge
nachzuweiſen, auch gehörig nach der Nummerfolge zu ordnen.

Den GewerbeſteuerAbgangsliſten ſind die Erlaubnißſcheine der abgehenden Gewerbetreibenden beizufügen.
Binnen gleicher Friſt ſind auch die nach Vorſchrift meiner Bekanntmachung vom 5. März 1857 Kreisblatt de

1857 Stück 20) aufzuſtellenden Verzeichniſſe über wirklich uneinziehbare Klaſſenſteuerreſte in duplo hierher einzureichen.
Merſeburg den 11. Mai 1864.

Grundſteuer-Veranlagung. Es ſind uns die
EinſchätzungsRegiſter nebſt den Klaſſenzuſammenſtellungen
von den Liegenſchaften

der Gemarkung Merſeburg mit einem Auszuge aus dem
Einſchätzungsregiſter der Gemarkung Eröllwitz,

2) der Gemarkung Neumarkt Venenien Werder
zugefertigt worden. Dieſe Schriftſtücke ſind von jetzt ab in
unſerem Stadtſecretariate öffentlich ausgelegt. Wir bringen
dies hierdurch zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken,
daß das Ergebniß der Einſchätzungen für den ganzen Kreis
aus den Gemarkungskarten, Einſchätzungsregiſtern und Klaſfen
zuſammenſtellungen zu entnehmen iſt, welche vom 9. bis zum
30. Mai d. J. an drei Tagen in der Woche, nämlich Mon-
tag, Mittwoch und Freitag in den Stunden von 8 12 Uhr
Vormittags und von 2-- 5 Uhr Nachmittags in dem Ge-
ſchäftelocale des VermeſſungsReviſors Herrn Wohlfahrt
hierſelbſt (Saalgaſſe) eingeſehen werden können.

Einwendungen gegen die geſchehene Einſchätzung müſſen
binnen einer Präcluſivfriſt von 4 Wochen, welche am 4. Mai
begonnen hat und am 1. Juni d. J. zu Ende geht, ſchriftlich
und unter gehöriger Begründung angebracht werden. Die
Einwendungen dürfen nicht gegen den Ctaſſificationstarif für
den Kreis beziehungsweiſe Claſſificationsdiſtrict gerichtet, ſon
dern nur angebracht werden

a) wegen unrichtigen Anſatzes einzelner Grundſtücke,
b) wegen unrichtiger Ermittelung des Flächeninhalts.
e) wegen unrichtiger Einſchätzung in den Claſſificationstarif,
ch wegen vorgekommener Fehler bei den aufgeſtellten Be-

rechnungen.
Ausſtellungen wegen unrichtiger Ermittelung des Flächen

inhalts können ſoweit eine Abweichung gegen die wirkliche
Größe im Felde behauptet wird, nur gegen den Geſammt-
inhalt der zu der Gemeinde gehörenden Grundſtücke gerichtet
werden.

Befinden ſich aber innerhalb der Gemeinde bisher von
der Grundſteuer befreite oder hinſichtlich derſelben bevorzugte,
künftighin aber ſteuerpflichtige oder ſolche Grundſtücke, welche
nach S. 4 des Grundſteuergeſetzes vom 21. Mai 1861t (Ge-
ſetzſammlurg S. 253) auch künftighin von der Grundſteuer
befreit bleiben, ſo ſteht den Eigenthümern oder Vertretern
derſelben gleichfalls die Befugniß zu, Einwendungen gegen
die geſchehene Einſchätzung, ſowie gegen die angenommenen
Grenzen beziehungsweiſe die Ermittelung des Flächeninhalts
jener Grundſtücke binnen der oben bezeichneten Präclufſivfriſt
zu erheben. Ueber die Frage ob den Beſitzern der in die

Der Königliche Landrath Weidlich.
Spalte 6 des Einſchätzungsregiſters eingetragenen ſpeciell er

mittelten Grundſtücke (bisher ſteuerfreie oder bevorzugte) be
ziehungsweiſe den Beſitzern anderer, einſtweilen nicht ſpeciell
ermittelter Grundſtücke ein Recht auf Entſchädigung nach den
Beſtimmungen des Grundſteuerentſchädigungsgeſetzes vom 21.
Mai 1861 gebührt, findet in dem gegenwärtigen Reclama-
tionsverfahren noch keine Erörterung ſtatt und wird durch das
letztere der hierüber in dem geordneten Wege beſonders zu
treffenden Entſcheidung in keiner Art vorgegriffen.

Die Reclamationen können und ſollen nur durch den
Gemeindevorſtand an dey Herrn Veranlagungs-Commiſſar
gelangen. Die Feldbeſitzer der angegebenen Gemarkungen wer-
den daher aufgefordert, etwaige Reclamationen bei uns ſpä-
teſtens bis zum 30. Mai d. J. einzureichen.

Reclamationen welche weder ſchriftlich noch unter An
abe von Reclamationsgründen, noch innerhalb der beſtimmtenHraäcluſivfriſt angebracht werden, müſſen unberückſichtigt bleiben.

Falls die angebrachten Reclamationen als unbegründet
erkannt werden, fallen die durch die Unterſuchung derſelben
etwa entſtandenen Koſten dem Reclamanten zur Laſt und wer
den von demſelben im Verwaltungswege eingezogen.

Merſeburg, den 7. Mai 1864.
Der Magiſtrat.

Grasverpachtung. Die diesjährige Grasnutzung
der Kraut, Logen, Stiel, Quer und Pfarrgaſſe in der
Vorſtadt Neumarkt ſoll

Donnerstag den 12. d. M., Vormittags 12 Uhr,
im Stadtſecretariate öffentlich an den Meiſtbietenden unter den
im Termine bekannt zu machenden Bedingungen verpachtet
werden. Pachtluſtige werden daher erſucht, ſich in dem Ter-
mine pünktlich einzufinden.

Merſeburg, den 7. Mai 1864.

Der Magiſtrat.
Wieſen- Verpachtung.

Es ſollen die der Gemeinde und dem Rittergute Löſſen
durch die Sepäration ausgeworfenen 10 Morgen einſchürigen
Wieſen am Fürſtendamme und der alten Saale belegen,
Donnerstag den 19. Mai e., Vormittags 10 Uhr, an
Ort und Stelle meiſtbietend verpachtet werden. Die Bedin
gungen werden im Termine bekannt gemacht.

Pieritz.Löſſen den 7. Mai 1864.
1500 Thlr. ſind auch getrennt zum 1. Juli e.Du ſichere Hypothek auf Landgrundſtücke auszuleihen.

Näheres in der Exped. d. Bl.

ge



Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten-
erſammlung.

Freitag den 13. Mai 1864, Nachmittags 6 Uhr.
Vorlagen 1) die fernere Unterbringung des bisherigen

Corrigenden Geiſer, 2) Verwendung der bei Communionen
und anderen kirchlichen Acten eingehenden Collectengelder, 3)
ein Naturaliſationsgeſuch, 4) ein Unterſtützungsgeſuch, 5) Ueber-
brückung des Glieegrabens zur Herſtellung des Ausgangsweges
am neuen Schulgebäude, 6) Neubau einer Turnhalle.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Herr H. Schultze
jun. hierſelbſt beabſichtigt in dem Hintergebäude ſeines Enten
plan sub Nr. 53 belegenen Wohnhauſes eine Fabrik zur Be
reitung kohlenſauren Waſſers anzulegen.

Gemäaß F. 3 des Geſetzes vom 1. Juli 1861 bringen
wir dieſes Unternehmen mit der Aufforderung zur öffentlichen
Kenntniß, etwaige Einwendungen gegen dieſe Anlage, inſofern
ſie nicht privatrechtlicher Natur ſind, binnen vierzehn Tagen
präcluſiviſcher Friſt bei uns anzubringen.

Die desfallſigen Zeichnungen und Beſchreibungen liegen
im Polizei Bureapy zur Anſicht aus.

Merſeburg, den 9. Mai 1864.
Die PolizeiVerwaltung.

Zur Kronprinz Stiftung beſtimmt für die mittelloſen
Hinterbliebenen der im Kriege für Schleswig gefallenen und
für die erwerbsunfähig heimkehrenden preußiſchen Soldaten
zu ſorgen ſind bis jetzt nachverzeichnete Beiträge bei uns
gezahlt worden:

Herr Reg. Secr. Aſſiſt. Lange 1 Thlr. Gemeinde Göhren
und Zweimen durch Herrn Ortsrichter Bartholomäus 8 Thlr.
10 Sgr., Herr Paſtor Haring in Zweimien 1 Thlr., Herr
Generalarzt Dr. Schwarz 10 Thlr., Herr Förſter Eiſenhuth
1 Thlr., F. V. 1 Thlr., C. M. 3 Thlr., v. H. 5 Thlr., in
Summa 30 Thlr. 10 Sgr.

Fernere Gaben werden in unſrem Stadtſecretariate an
genommen.

Merſeburg, den 9. Mai 1864.

Der Magiſtrat.Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß die
Kohlenſtreicherei auch in dieſem Jahre in der hieſigen Anſtalt
fortgeſetzt wird, die Kohlenſteine wie bisher 58 Cubiczoll
enthalten, das Kaufgeld für dieſelben jedoch wegen der höhern
Kohlenpreiſe auf 2 Thlr. 4 Sgr. pro Tauſend inel. Anfuhr
feſtgeſetzt worden iſt.

Uebrigens verbleibt es bei der bisherigen Einrichtung,
wornach die Anweiſungen zur Verabfolgung von Kohlenſteinen
von der kreisſtändiſchen Kaſſe ertheilt werden und auch die
Zahlungen lediglich an dieſelbe zu leiſten ſind.

Merſeburg den 7. Mai 1864.
Die Verwaltung der Kreis-Arbeits-Anſtalt.

J ſweßſchin g.
Ein gutes Arbeitspferd, brauner Wallach, 7 Jahr alt,

ſteht zu verkaufen bei
F. Bernhardt, Preußergaſſe 54.

Holz-Auetion.
Dienſtag den 17. Mai e. Vorm. 9 Uhr, ſollen im Weg

witzer Holze eine Parthie Klafterholz und Abraum größten-
theils von Eichen öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft

werden. A. Schmidt.Auction. Mittwoch den 11. Mai ce., von früh
9 Uhr an, ſoll im Gute des Herrn Oeconom Karl Rum-
mel in hieſiger Oberbreiteſtraße 1 einſpänniger Oeconomie-
Wagen mit eiſernen Achſen mehrere Pflüge, Eggen, Ernte-
und andere Ketten, diverſes Geſchirr und 1 Sattel, 1 Walze,
1 Wagenwinde, Schubkarren, mehrere alte Gemäße und
dergleichen mehr, meiſtbietend gegen Baarzahlung verſteigert
werden.

Merſeburg, den 2. Mai 1864.
Rindfleiſch, Auet. Comm.

Grasverpachtung.
Von den Sicherheitsſtreifen, Wegen und Dämmen ſoll

die Grasnutzung den 18. Mai e., Nachmittags 2 Uhr, in
der Gemeindeſchenke zu Meuſchau an den Meiſtbietenden ver
pachtet werden.

Meuſchau, den 7. Mai 1864.
Ortsrichter Schlegel.

Eine meublirte Parterreſtube mit Cabinet, auf Verlangen
auch Pferdeſtall zu drei Pferden und Burſchenſtube, ſowie ein
Stutzflügel mit ſehr gutem Ton ſind zu vermiethen und ſo
gleich zu beziehen auch ſteht ein ganz eiſerner Koch und
Heizofen zu verkaufen Oberaltenburg Nr. 826.

Verkauf oder Verpachtung eines Wieſen-
grundſtücks.

Die Deputirten untengenannter Gemeinden beabſichtigen
den von der Löſſener Separation ausgewieſenen Hütungsab-
findungsplan von der ſogenannten Pumpelwieſe nahe des
Fürſtendammes, 2 Morgen 73 QRuthen haltend, meiſtbietend
zu verkaufen oder nach Befinden zu verpachten.

Bietungstermin hierzu iſt auf Dienſtag den 17. Mai,
Vorm. 10 Uhr, in der Schenke zu Löſſen feſtgeſtellt, woſelbſt
die Bedingungen bekannt gemacht, auch auf Verlangen das
Grundſtück an Ort und Stelle vorgezeigt werden ſoll.

Die hierzu beauftragten Deputirtender Hütimgsidketeſſenten von Meuſchau, Merſeburg, Neumarkt

und Venenien.
Lieitationstermin.

Der Neubau des Gemeindegaſthauſes zu Kötzſchen ſoll
dem Mindeſtfordernden überlaſſen werden. Der Bietungs-
termin wird Dienſtag den 17. Mai e., von Vormittags 9
Uhr an, im daſigen Schenklocale abgehalten werden. Riß,
Anſchlag und Bedingungen können zuvor bei mir eingeſehen
werden.

Kötzſchen, den 7. Mai 1864.
Der Ortsrichter Warnicke.
BDom Nr. 27

iſt die ParterreWohnung mit La
den, ſowie die zweite Etage jetzt zu
vermiethen und I. Oetober zu beziehen. Nä-
heres im Hauſe 1 Treppe hoch von 9 11 Uhr
zu erfragen.

Merſeburg, den 9: Mai 1I864.
Ein Logis, beſtehend aus einer großen Wohnſtube, zwei

Schlafkammern, Küche und Wirthſchaſtskammer, Torfſtall und
Bodenraum, iſt von Johanni ab zu vermiethen und Michaelis
zu beziehen Breiteſtraße Nr. 497.

Ein Familienlogis iſt auf dem Neumarkt Nr. 867 zu
vermiethen und kann gleich bezogen werden.

Fr. Trautmann.
Hiermit zeige ich e un an, daß ich den ſogen. Kloſter

weinberg käuflich übernbmmen, habe und empfehle bei vor
kommenden Bauten Sand, Lehm, Lehmſteine, Kies zu billigen
Preiſen und kann ich dieſe Materialien auch auf Verlangen
ſelbſt anfahren. Friedrich Trautmann.
A. Prall, Burgſtraße Nr. 217,
empfiehlt eine reichhaltige Auswahl Handſchuhe in Glacé,
Waſchleder, Seide, Trikot und Zwirn, ſowie das
Neueſte in Herrenſhlipſen, Cravatten und Shawls,
Oberhemden, Chemiſettes, Kragen und Unter-

als auch noch mehrere in mein Fach einſchlagende
rtikel.

Zu den Feiertagen empfehle ganz friſche kräftige Hefen.
A. Weddy.

bevorſtehendem Pfingſtfeſte
empfie

Schmelzbutter à Pfd. 8 Sgr.,
ff. Raffinad à Pfd. 6 Sgr., in Broden 5 Sgr.

10
ff. gem. Raffinad à Pfd. 5 Sgr. 6 Pf., bei 10 Pfd.

5 Sgr. 4 Pf.,
Corinthen à Pfd. 4 Sgr. 4 Pf., bei 10 Pfd. 4 Sgr. 3 Pf.,
Neue em Roftnen à Pfd. 5 Sgr. 2 Pf., bei 10 Pfd.

5 Sagr.,
Thür. Pflaumen à Pfd. 2 Sgr. 2 Pf., bei 10 Pfd. 2 Sgr.

Carl Richter, Dürrenberg.
Maitrank von friſchen Kräutern à Fl. 6 und 7

Sgr., Muscat-Lünel à Fl. 8 Sgr. empfiehlt
J. F. Beutel, Gotthardtsſtraße.

Zum Backen empfehle: beſte große Roſinen à Pfd. 5 Sgr.,
Corinthen à Pfd. 4 Sgr., Mandeln à Pfd. 9 Sgr., Schmelz
butter à Pfd. 8 Sgr., ſowie alle Gewürze friſch geſtoßen.

Herrmann Otto.
Pflaumen empfiehlt à Pfd. 1 2 und 2 Sgr.

Herrmann Otto am Schloßgarten.
Alle Sorten Champagner aus der Freiburger

Actien Champagner Fabrik empfiehlt zu Fabrikpreiſen dasCommiſſionslager von E. Leichmann.
Merſeburg.
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mit beſtens empfehlen kann, zu deren Annahme ich jederzeit bereit bin.

Das Schirm- und Drechslerwaaren Lager eigner Fabrik
von Pruno Meiling, Burgſtraße 222,

empfiehlt ſein reichhaltiges Lager der eleganteſten gefütterten Sonnenſchirme, en tous eas und Regenſchirme in bGüte zu den billigſten Preiſen. Reparaturen und neue Bezüge ſchnell und billig. genſch in bekannter

Spazierstöcke, Tabackspfeifen, Cigarrenspitzen etc. in größter Auswahl bei
Bruno Meiling.

Germania erHagel- Verſicherungs- geſellſchaft für Feldfrüchte zu Rerlin.
Obige Anſtalt giebt Verſicherungen gegen Hagelſchaden bei den angemeſſen billigſten Prämienſätzen und

zahlt ſowohl den einjährigen als den fünffährigen Mitgliedern die volle Entſchädigungsſumme ſofort nach
erfolgter ſtatutariſcher Feſtſtellung. Das reelle und humane Verfahren dieſer Geſellſchaft bei Abſchätzung von Schäden
hat bereits die vollkommenſte Anerkennung gefunden, ſo daß ich die Anſtalt als Vertreter derſelben zu Verſicherungen hier

beſtens n jederze Das in der GeneralVerſammlung vom 8. Februard. J. revidirte neue Statut, welches gewiß allen zeitgemäßen Anſprüchen des verehrlichen öconomiſchen Publikums genügt,
ſowie Saatregiſter 2c. werden bei mir verabreicht.

Merſeburg, den 18. April 1864. C. Teichmann, Unteraltenburg Nr. 755.
Preußiſche HypothekenVerſichernngsAcrtien Geſellſchaft

äm Berliünmn, Fräedrichsstrasse Nr. 100.,
conceſſionirt durch Königl. Erlaß vom 21. Juni 1862. Garantie Kapital 2 Millionen Thlr.

Agentur Merſeburg:
A. Leidholdt,

Königl. Kreisgerichts Secretair c.
Nähere Auskunft, ſowie Geſchäfts Programme ſind zu erhalten im Bureau Roßmarkt Nr. 366 2 Treppen hoch.

I. Gr eSs Oel Concertim Dome zu Merſeburg
Dienſtag den 17. Mai 1864, am dritten Pfingſttage, Nachmittags 4 Uhr.

Ertrag zum Beſten der Kronprinz Stiftung.
Programm m.

Theil I.
Fuge für die Orgel von J. S. Bach geſpielt vom Herrn Organiſten R. Palme aus Magdeburg.

2) a. Pfingſtlied aus dem 17. Jahrhundert, e
b. Sopranaxie von J. S. Bach geſungen von Fräulein Suſanne Klingenberg aus Leipzig.

3) Air für Violine und Orgel von J. S. Bach. Violine Herr Concertmeiſter Ferd. David aus Leipzig.
4) Pſalm für zwei Soloſtimmen und Orgel comp. von Ferd. David geſungen von Fräulein Klingenberg und Herrn Bür-

germeiſter Horn aus Cönnern. e5) Adagio für Poſaune und Orgel comp. v. Belcke. Poſaune Herr Epigke, Mitglied des Gewandhausorcheſters in Leipzig.
6) Orgelſonate über den Choral: „Jeſu meine e und eſpielt von Herrn R. Palme.

eil II.7) Sonate für Violine, hiſtoriſches Tonſtück von Tartini mit Orgelbegleitung von Engel. Violine Herr Concertmeiſter

Ferd. David. e8) dache dich mein Geiſt bereit“ Choralbearbeitung von D. H. Engel für Geſang, Violine, Poſaune und Oxgel. Die
Soli von obigen Künſtlern ausgeführt.

9) Baßarie mit obligater Poſaune und Orgel von Händel geſungen von Herrn Horn
10) Concertfantaſie für die Orgel comp. und geſpielt vom Organiſt Herrn Thomas aus Leipzig.

Billets zum Schiff der Kirche (Eingang vom Domplatz) à 5 Sgr. zum Altarplatz (Eingang vom Schloßhofe)
à 10 Sgr., Texte à 1 Sgr. ſind zu haben bei den Herren Buchhandler Stollberg, Kaufmann Wieſe in der Burgſtraße
und Kaufmann Schulze am Domplatz. eWar Aufnahme beſonderer Liebesgaben werden die Kirchen Becken ansgeßen r.

enge 7
Königl. Muſikdirector und Domorganiſt.

Has Römische Bad Gichtleidende,
sowie die Kiefernadelbäder zu Wudersdortf die ſich um das Pr. Müller ſche Heilverfahren interetſirrn,
Pei Wittenberg a. E. sind wieder eröſnet. Nähe- können deſſen Schriftchen über die Gicht in der Exped. d. Bl.
res in folgender Brochüre: unentgeldlich in Empfang nehmen.

„„Das altrömische Bad und sgine ausserordent- Das lithographiſche Jnſtitut von Robert Plötz in
ehe Heilkraft in Krankheiten. Leipzig bei Gustav Merſeburg, Breiteſtraße 418, empfiehlt ſich zur ſaubern, ge-
Mayer. 5. Aull. 1865. 75 Sgr. ſchmackvollen und ſchnellen Anfertigung von

Piſitenkarten,
e welche dem Halleſchen Fabrikate in keiner Weiſe nachſtehen.

4 5 J S A toS Kräuter- Bonbons Auch werden andere Arbeiten als Sachen in Au
7 2 J F JLermsöee ihrer reichhaltigen Bestapd- graphie (nach ganz neuer Erfindung), ſowie alle nur gesind vermöge ihrer reichbaltigen Bestan Wünſchen Druckſachen billigſt ausgeführt und hält ſich obiges

theile der vorzügliechst geeigneten Kräuter- i tund Panzeneatte als t p e bates Lin- Inſtitut zu geneigten Aufträgen beſtens empfohlen.

1e ittel anerkannt bei Katarrh Heiserkeit ederungsmittel anerkanu i 15 ToilettenſpiegeRanheit im Halse, Verschleimung ete. und werden in
Originalschachteln à 10 und 5 Sgr. fortwährend nur

billig bei C. Francke am Markt.verkauſt bei Friedr. Stollberg-
(Hierzu eine Beilage.)

Des Rgl. Preuss. Kreis hysikns
Doctor Koch
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Peilage zum 38. Skück des Merſeburger Rreisblatts
1861.

[|;Z „JS

Bekanntmachung.Sendungen unter Kreuz oder Streifband nach Frank-
reich und Algerien können von jetzt ab bis zum Gewichte
von 3 Pfund zur Beförderung mit der Briefpoſt aufgeliefert
werden.

Der Jnhalt der Sendungen kann beſtehen in Zeitungen,
Journalen, periodiſchen Werken, Broſchüren, Muſikalien, Ka

talogen,gleichviel ob ſie gedruckt, geſtochen,

graphirt ſind.

Proſpecten, Ankündigungen und Anzeigen jeder Art,
lithographirt oder auto-

Die Sendungen müſſen, wenn die ermäßigte Taxe An
wendung finden ſoll, bei der Aufgabe bis zum Beſtimmungs-
orte frankirt werden und dürfen außer der Adreſſe, der Un
terſchrift des Abſenders und dem Datum nichts Geſchriebenes

weder eine Zahl, noch ſonſt ein Handzeichen enthalten.
Das Preußiſche und fremde Porto zuſammen beträgt

bis 20 Loth incl. Sgr.,
über 2 bis 40 Loth inel. 14 Sgr.,

45 T 27 99 12 e e 3und ſo fort für jede 2540 Loth Mehrgewicht Sgr. mehr.
Berlin, den 2. Mai 1864.

General Poſtamt

Das ſchöne, junge, wohlbekannte Schweinefleiſch von
Landſchweinen koſtet 3 Sgr. 9 Pf., Rindfleiſch von vorzüg-
licher Güte 3 Sgr. 9 Pf., Hammelfleiſch von vorzüglicher
Güte 3 Sgr. 9 Pf., Schmeer 10 Pfd. für 2 Thlr., friſch und
rein; Schweinefleiſch mit Trichinen koſtet 7 Sgr. 6 Pf.,
Kalbfleiſch in großer Fülle. Julius Beyer
Fen Einladung.Es werden hierdurch alle geehrte Schießluſtige zur Theil
nahme am Pfingſtſchießen des Merſeburg Leunger Schieß-
Vereins, das Montag den 16. Mai, Nachmittags 3 Uhr be-
ginnt und Dienſtag den 17. huj. fortgeſetzt wird, freundlichſt
eingeladen. Einlage beträgt pro Nr. 10 Sgr.

Merſeburg, den 9. Mai 1864.
Das Direetoriumdes Merſeburg Leunger SchießVereins.
Sonntag den 15. Mai

Sternſchießen in Reipiſch,

Gaſtwirth Beyer in Reipiſch.

e WosvitalgartenMittwoch den 11. d. M., Abends 7 Uhr, Salzknochen.

r Arinbardt.Das Pfingſtquartalder vereinigten Maurer Zimmer und Dachdeckerinnung
findet Mittwoch den 18. Mai, Vormittags 9 Uhr, im

hieſigen Riſchgarten Locale ſtatt.
Merſeburg, den 7. Mai 1864.

Aug. Querfurth, Obermeiſter.
Für ein Paar junge Leute, welche das Sattlergeſchäft

erlernen wollen, weiſt einen tüchtigen Lehrmeiſter nach der
Glaſermeiſter Franz Hippe in Merſeburg.

Mehrere Arbeiter und Arbeiterinnen finden dauernde Be-
ſchäftigung bei

Vorwerk. Aug. Bernitz.
Arbeiter

zum Kohlenſteinſtreichen und zur Kohlenförderung finden fort-
dauernde lohnende Beſchäftigung auf Grube Pauline bei
Dörſtewitz und mögen ſich melden daſelbſt beim Steiger
A. Köppel.

An hieſiger Schule ſoll ſchleunigſt ein Elementarlehrer
angeſtellt werden. Gehalt: 165 Thlr., freie Wohnung und
12 Thlr. Heizegelder. Geeignete Bewerber wollen ſchleunigſt
perſönlich ſich bei uns melden und die Zeugniſſe einreichen.

Schkeuditz, den 6. Mai 1864.
Der Magiſtrat.

Am 3. d. M. iſt mir ein großer Schäferhund, Blau-
ſchimmel mit ſchwarzen Flecken, glatthaarig, langer Ruthe
und ledernem Halsband, entlaufen; wer mir denſelben nach-
weiſt, daß ich ihn abholen kann, erhält 1 Thlr. Belohnung.

Der Hutmann Krieg in Leung.

A. FPranII.
Burgſtraße Nr. 217,

empfiehlt ſein reich aſſortirtes Lager feiner Filz-
und Seidenhüte in den neueſten Facons für Herren, Knaben
und Kinder, alle von waſſerdichtem Filz zu billigen Preiſen.

e A. Prall,geprüfter und onceſſionirter Bandagiſt, Burgſtraße Nr. 217,
empfiehlt ſein Lager gut paſſender und zweckmäßiger Bruch
bandagen, doppelte und einfache, ſo auch Suſpenſorien,
Leibbinden, Gradhalter, Sitzkiſſen, Luftkiſſen, Mutter-
kränze und Mutterhalter, Mutterſpritzen, Bruſthütchen,
Gummiſchläuche und Gummiſtrümpfe. Da ich in dem
Bandagenweſen ſchon ſeit 30 Jahren gearbeitet und ganz
darin erfahren bin, ſo bitte ich ein geehrtes Publikum, mich
gütigſt zu beehren.

Arbeiter -Geſuch.
Ein kräftiger Burſche, 16 bis 18 Jahr alt, der Luſt zur

Arbeit hat und ehrlich iſt, findet bei mir ein gutes, dauern
des Unterkommen.

Merſeburg. Heinr. Schultze jun.,
Entenplan.

Eine Aufwartung für den Nachmittag, um ein Kind zu
beaufſichtigen, wird zum 12 Juni geſucht

S itzxtithor Der 474.Es iſt vor drei Wochen ein blauer Tuchmantel von einem
Herrn irrthümlich vertauſcht worden, er wird gebeten den ſei
nigen dafür in Empfang zu nehmen im Gaſthof zum gold-
nen Hahn.

Um Jrrthum zu vermeiden erkläre ich hiermit, daß die
Unterſchrift G. R. in der Ehrenerklärung in Nr. 34 d. Bl.
nicht heißt Gottfried Runkel ſondern Gottlieb Runkel.

Allen den hohen Herren, welche unſern guten Vater ſo
ehrenvoll zu ſeiner letzten Ruheſtätte geleiteten, ſowie den
Herren Trompetern des Königl. 12. Huſaren Regiments ſagen
wir unſern tiefgefühlten Dank.

Jm Auftrage meiner trauernden Geſchwiſter in Halle

und- Cönnern Franz Hennecke.
Getreidepreiſe.

Merſeburg, den 7. Mai 1864.
Weizen 2 Thlr. 10 Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.

Roggen 1 15 17 6Gerſte e 7 6 1 e 10Hafer 1 15 1 e 17 6
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geboren: dem Geſchirrführer Ebert ein Sohn.
Stadt. Geboren: dem Canzl. Aſſiſt. Kuhtz eine Tochter; dem

Mathemat. Dr. Witte eine Tochter dem Maurer Lowitzſch eine Tochter
dem Fabrikarb. Dietze eine Tochter dem Schuhmachermſtr, Wernicke ein
Sohn dem Ziegeldeckergeſ. Bretſchneider ein Sohn der unverehel. Pit

t ſchaft ein Sohn. Getrau et: der Zimmermſtr. in der Vorſt. Neumarkt
W. C. O. Kops mit Jgfr. W. P. Holzmüller hier. Geſtorben: der
Kgl. Reg. Canzl. Diener Hennecke, 62 J, 7 M. alt, an Altersſchwäche
der neugeb. Sohn des Kgl. Steueraufſ. Herrmann, 3 T. alt, an Schwäche
der einzige Sohn des Brgrs. u. Kaufm, Körner 11 M. 4 T. alt, an
Lungenentzündung die 4. Tochter des Kgl. Reg. Canzl. Dieners Wolf, 7
J. 6 M. alt, an Maſern die älteſte Tochter des Schmieds Schmied, 3 J.
8 M. alt, an Maſern die 3. Tochter des Brauers Welker, 11 J. alt, an
Mandelbräune; der einzige Sohn des Handelsm. Gutmann, 4 J. 4 M.
6 T. alt, an Mandelbräune der Kgl. Gen. Comm. Canzl. Diät. Metto,
67 J. alt, am Schlaganfall der jüngſte Sohn des Schuhmachermſtrs.
Müller, 3 W. alt, an Krämpfen der Brgr. u. Beutlermſtr. Schütze, 36
J. 4 M. 1 W, alt, an Bruſtkrankheit.

Neumarkt. Geboren: der unverehel. E. Lehmann ein Sohn.
Geſtorben: der Amtmann Schulenburg auf dem Werder, 78 J. 4 M.
alt an Altersſchwäche.

Altenburg. Geboren: der unverehel. W. A. Th. Höſe ein Sohn,
Geſtorben: die Tochter der unverehel. F. H. Zorn 7 T. alt, an

Krämpfen; die hinterl, Wittwe des Kgl. Reg. Secr. Lerche, 75 J. 10 M.
18 T. alt, an Altersſchwäche die Ehefrau des Handarb. Schmidt, 38 J. 0
2 M. 8 T. alt, an Unterleibsverzehrung die einzige Tochter des Handarb.
Peuſchel, 2 J. 3 M. alt, an den Maſern der Sohn des Schiffers Liſt, 4
J. 10 M. alt an Krämpfen; die 3. Tochter des Schiffers Liſt, 9 J. 4
M. alt, an Krämpfen.

Rirchennachrichten von Lauchſtädt: April.
Geboren: dem Ziegelſtreicher Reuter ein Sohn dem Bürger und

Oeconom Walther ein todtgeb. Sohn dem Mehlhändler Berger eine Toch
ter dem Handarb. Anſpach eine Tochter. Getrauet: der Handarb,
G. F. Brömme gen. Bauer zu Delitz a. B. mit W. Dietzel von hier der
Handarb. E. A. J. Rödel zu Kleinlauchſtädt mit L. Stützer von hier.
Geſtorben: F. W., des Bürgers und Handarb, Beck allhier Tochter,

S
S



im 13. J., am Stickfluß; der Handarb. K. A. Dietrich gen. Friedemann,im 52, J., an Verzehrung Fr. H., des Handarb. Fr. Heier Tochter, im

4. J., an der Halsbräune A. E. Fr, E., des Gaſthofbeſ. Böhme Tochter,
im 1. J., an Lungenleiden W. E., des Gaſthofbeſ. Lehmann Söhnchen,
im 1. Viertelj,, an Erſchöpfung.

J———----————ö—

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Der Braumeiſter Menzel leugnete eine derartige Aeuße-
rung gegen die Wittwe Funke gethan zu haben. Er wiſſe nur,daß die Fanke einmal zu ihm geſchickt habe, er ſei aber nicht

zu ihr hingegangen. Die Funke habe einmal zu ihm geäußert,
Scholber daure ſie. Die Funke in Bröckau getroffen zu haben
giebt er zu und will ſie da nur ermahnt haben die Wahr-
heit zu

Der Schullehrer Sander von Pölzig bekundete, daß er
von den Beſtechungsverſuche gehört, den Braumeiſter Menzel
gewarnt habe, ſich in die Sache zu miſchen; Menzel habe
ihm da erwiedert: „Was geht mich Pölzig an, ich lebe nicht
von Pölzig allein; die Leute holen Bier bei mir, die gehen
mich auch an;, mir iſt Alles einerlei. Menzel habe dann
weiter bemerkt: Glauben Sie Herr Kantor, mit der Sache
wird gar Nichts, es wäre viel beſſer, die Frau ginge hinüber;
ſie würde ſehen, wie ſie drüben aufgenommen wird wenn
ſie ein hunderter fünf kriegte, würde ſie viel beſſer daran ſein.

Der Menzel wollte nicht wiſſen, dieſe Aeußerungen zu
dem Schullehrer Sander gethan zu haben.

Auf Antrag des Vertheidigers waren noch einige Per-
ſonen geladen, die bezeugen ſollten, wie dem verſtorbenen
Funke wohl zuzutrauen geweſen, daß er einen Angriff auf
den Angeklagten gemacht habe.

Der Gensd'arm Lippold beſtätigte die Behauptung des
Vertheidigers, daß er den Gensd'arm Knapp, ſeinen Amts-
nachfolger, auf den Funke, als ein gefährliches Subjekt, auf-
merkſam gemacht habe. Auf Befragen des Staatsanwalts, in
wiefern er den Funke als ein gefährliches Subjekt kennen gelernt
habe, konnte Lippold keine genügende Antwort geben. Er behaup
tete, daß Funke, wenn er viel getrunken, heftig geweſen ſei,
mußte aber bekennen, daß er von einem Exceſſe des Funke Nichts
wiſſe und daß Funke nur einmal wegen Holzfrevels beſtraft ſei.

Der Gensd'arm Knapp beſtätigte, daß der Lippold ihm
den Funke als einen gefährlichen Menſchen bezeichnet habe.

Die Wittwe Dix, welche angeblich am fraglichen Tage
im Scholber'ſchen Holze in der Nähe des Vorfalles ſich befun-
den, wollte vor dem Schuſſe einen Wortwechſel zwiſchen 2
Männern San haben.

Die Wilhelmine Hünſchel hatte angeblich von einem
9jährigen Mädchen des Funke an jenem Tage die Aeußerung
gehört „mein Vater iſt auch in das Holz, und wenn er
Scholber trifft, wird er ihn ſchon hauen.

Der Steinhauermſtr. Friſche und der Rittergutsbeſitzer
Portzig konnten darüber daß Funke ein gefährlicher Menſch
geweſen, Thatſachen nicht angeben.

Die Wittwe Louiſe Meuche ſollte nach Behauptung des
Vertheidigers bekunden können, daß die verehel. Fleiſchmann
zu ihr geäußert, ſie habe ſich gewundert, daß Funke auf
Scholber losgegangen; ſie vermochte dies aber nicht, die
Fleiſchmann habe vielmehr zu ihr geſagt, ſie habe ſich ge
wundert das Funke dem Scholber nicht aus dem Wege ge-

gangen. SDer Fuhrmann Ulrich erklärte, Funke ſei ein abſcheulicher
Menſch geweſen, er habe ihm einmal ſeine Pferde vergiften
wollen. Daß er auf den Zeugen einmal mit einem Meſſer
losgegangen was der Vertheidiger behauptet hatte
dies vermochte Zeuge nicht zu bekunden. 7,

Ebenſo wußte die verehel. Ulrich, die gleichfalls vom
Vertheidiger als Zeugin vorgeſchlagen war, nicht zu bekunden,
daß Funke ein gefährlicher Menſch geweſen.

Der Rittergutsbeſitzer Böhnert gab dem Angeklagten ein
utes Lob; ſeiner Angabe nach war derſelbe gutmüthigenKharakters

Der Vertheidiger wollte noch conſtatirt wiſſen, daß der
verſtorbene Funke als Soldat zum Tode durch Erſchießen ver-
urtheilt geweſen ſei.

Der Staatsanwalt beſtätigte dies, er theilte jedoch den
Geſchwornen mit, daß nach den vorliegenden Akten die Ver-
urtheilung deshalb erfolgt ſei, weil Funke einen Wachtpoſten
ins Geſicht geſchlagen und daß Funke nach 1 Jahr Haft be-
gnadigt worden. Auch conſtatirte er auf den Antrag des

Vertheidigers, daß Funke, als er damals auf der Leuchten
burg geſeſſen, wegen einer Prügelei diſciplinariſch beſtraft
worden ſei.

Nach ſtattgehabter Beweisaufnahme erfolgten die Plaidoyers.
Der Staatsanwalt hielt die Anklage aufrecht. Er machte

vorerſt die Geſchwornen mit der geſetzlichen Strafbeſtimmung,
auf Grund deren der Rittergutsbeſitzer Scholber angeklagt
war, bekannt und ſetzte ihnen auseinander daß und warum
die Anklage hier nicht eine vorſätzliche Tödtung annehme.
Seiner Anſicht nach hatte die Sache ſich bei der heutigen
Verhandlung ſehr vereinfacht, da der Angeklagte heute geſtan-
den, abſichtlich nach Funcke geſchoſſen zu haben. Er ging die
3 verſchiedenen Angaben des Angeklagten durch und ſuchte
darzuthun, daß alle 3 unrichtig ſeien. Er machte in dieſer
Beziehung zunächſt darauf aufmerkſam, daß die Schußwunden
im Rücken des Funke ſich befunden und auf den größern
Umfang des Schrotſchuſſes. Seiner Meinung nach fehlte
es an Beweiſen daß Scholber von Funke angegriffen worden
ſei. Das Gegentheil aber ſei bewieſen durch das Zeugniß
der verehel. Fleiſchmann und der verwittweten Funke, die kei
nen Wortwechſel vor dem Schuſſe zwiſchen Scholber und
Funke gehört hatten und der auch nach ihrem Zeugniſſe nicht
ſtattgehabt haben konnte, da Scholber erſt kurz vorher von
ihnen ſich entfernt und der Schuß gleich nach den mehrer-
wähnten Drohworten gefallen war. Er kam den Angriffen
auf die Glaubwürdigkeit der verehel. Fleiſchmann, die er vom
Vertheidiger erwartete, entgegen und ſuchte die Geſchworenen
davon zu überzeugen, daß das Zeugniß der verehel. Fleiſch
mann, vollſtändig glaubwürdig erſcheine. Er machte noch
beſonders darauf aufmerkſam, daß nach Angabe des Crimi-
nalgerichtsarztes Dr. Görnitz der verſtorbene Funke ein außer-
ordentlich kräftiger muſculöſer Mann geweſen; es laſſe ſich
daher nicht annehmen, daß Scholber, wenn er wirklich von
Funke angegriffen ſei, ſich ſo leicht von ihm losgemacht habe,
daß Funke ferner dem Scholber das Gewehr überlaſſen, um
dann von Neuem auf ihn einzudringen.

Der Vertheidiger ſuchte auszuführen, daß ſein Client im
Zuſtande der Nothwehr ſich befunden, als er den Schuß auf
Funke abfeuerte. Er hielt feſt an der heutigen Ausſage des
Angeklagten, die nach ſeiner Meinung nicht widerlegt wohl
aber durch verſchiedene Zeugenausſagen unterſtützt worden ſei.
Er griff das Zeugniß der verehel. Fleiſchmann- an, die in
ihren Ausſagen ſchwankend geweſen wäre und namentlich vor
dem Altenburger Gericht anders ausgeſagt, als bei ihrer ſpä
teren Vernehmung durch das Gericht in Zeitz. Bei dieſer
erſten Vernehmung habe ſie aber ausgeſagt, ſie habe nur den
Schuß gehört. Jm Uebrigen ſei es auch nicht glaubhaft, daß
die Zeugin, nachdem ſie die Drohworte gehört, das Gewehr
und den Feuerſchein geſehen, da ſie ihrer Angabe nach auf die
gehörten Drohworte etwa noch 30 Schritte gelaufen, der
Schuß aber unmittelbar auf die Worte erfolgt ſein ſolle.

Ebenſo griff er das Zeugniß der Wittwe Funke wegen
ihres Jntereſſes als unglaubwürdig an.

Wohl aber legte er großes Gewicht auf das Zeugniß der
Wittwe Dix, die bei jenem Vorfalle einen Wortwechſel zwi-
ſchen Scholber und Funke gehört auf daß Zeugniß des Schenk-
wirths Sträßner, dem der Angeklagte ſofort den Vorfall ſo
mitgetheilt habe, wie er heute ausgeſagt, auf das Zeugniß
der Wilhelmine Hünſchel, der Gensd'armen Lippold und Knapp.
Er ſuchte darzuthun, daß hiernach dem Funke wohl zuzutrauen
geweſen daß er einen Angriff auf Scholber unternommen
habe, und machte in Bezug hierauf namentlich noch darauf
aufmerkſam das Funke als Soldat wegen Mißhandlung eines
Wachtpoſtens zum Tode verurtheilt geweſen ſei.

Der Vertheidiger glaubte nicht, daß ſein Client ſich ſtraf
bar gemacht habe, weil er eben im Zuſtande der Nothwehr

Er beantragte deshalb Stellung einer Frage
auf Grund des S 41 des Strafgeſetzbuchs welcher dahin
lautet: „Ein Verbrechen oder Vergehen iſt nicht vorhanden,
wenn die That durch Nothwehr geboten war. Nothwehr iſt
diejenige Vertheidigung welche erforderlich iſt, um einen ge

ſich befunden.

genwärtigen rechtswidrigen Angriff von ſich ſelbſt oder Andern
abzuwenden. Der Nothwehr iſt gleich zu achten, wenn der
Thäter nur aus Beſtürzung, Furcht oder Schrecken
über die Grenzen der Vertheidigung hinausgegan-
gen iſt.“

(Fortſetzung folgt.)

Redaction Druck und Verlag von g. Jurk.
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